
ebenfalls m itgeführt. A uf dem B riefum schlag stand 
die Adresse einer gewissen G ertrud P., w ohnhaft Halle, 
G räfestr. 16, außerdem  ein fingierter Absender. Die 
Adresse und der Absender w urden von der Tochter des 
A ngeklagten geschrieben. D ieser Brief sollte in der 
DDR aufgegeben werden.
Im  „M emeler Dam pfboot“ vom 5. Ja n u a r 1956 befand 
sich un ter anderem, wie schon erw ähnt, ein A rtikel 
des A ngeklagten, der von diesem im H erbst 1955 zu
sam m en m it einer gewissen F ra u  S. in M. bei Göttingen 
anläßlich eines Besuchs des A ngeklagten bei seiner 
N ichte geschrieben worden w ar. Die erw ähnte S. w ar 
zur dam aligen Zeit durch P ostkarte  von dem General
superintendenten O. aus Sch. aufgefordert worden, einen 
E rlebnisbericht zu schreiben über die kirchlichen Ver
hältnisse nach 1945 im Memelland. Der A rtikel erschien 
un te r der Ü berschrift „Ein Schatz un ter T rüm m ern“ 
von J. S., M itglied im K irchenrat der St. Johannis
gemeinde Memel und enthielt neben einer religiösen 
Grundtendenz und der Schilderung der W iederherstel
lung des kirchlichen Lebens nach der Besetzung des 
Memellandes durch die sowjetische Arm ee eine wüste 
H etze gegen die Sowjetunion.

Der A ngeklagte h a t durch den von ihm geschriebenen 
A rtikel, der un te r anderem  Sowjethetze zum Inhalte  
h a tte  und durch den Versuch, H etzschriften in die DDR 
einzuführen und zu verbreiten, V ölkerhaß bekundet 
und K riegshetze betrieben, da der A rtikel und die Zeit
schriften  geeignet sind, B ürger unserer Republik nega
tiv  zu beeinflussen, die W iederherstellung unseres V ater
landes auf dem okratischer G rundlage zu verhindern 
und einen neuen K rieg vorbereiten zu helfen. Durch 
sein V erhalten h a t der A ngeklagte den Gegnern des 
sozialistischen L agers neues M aterial fü r ihre W ühl
arbeit in die Hand gegeben. Gerade in der gegenw är
tigen S ituation betreiben die w estdeutschen Im peria
listen und die erneut in ihre alten  M achtpositionen ein
gesetzten Faschisten  und M ilitaristen in verstä rk tem  
M aße faschistische Propaganda, die dem Zwecke dient, 
die Bevölkerung fü r ihre verbrecherischen Kriegsziele 
zu gewinnen und Zw ietracht zwischen den Völkern zu 
säen. H ierzu werden von den aggressiven K räften  W est
deutschlands die zahllosen von ihnen ins Leben gerufenen 
„F lüchtlingsorganisationen“ und „H eim atverbände“ be
nutzt, um die Menschen im chauvinistischen Sinne zu be
einflussen und fü r  einen neuen K rieg reif zu machen. Die 
W erktätigen  in der DDR käm pfen m it allen M itteln ge
gen diese Bestrebungen der w estdeutschen Im perialisten. 
Personen, die wie der A ngeklagte gegen die In teressen 
unserer A rbeiter-und-Bauern-M acht und allen p a trio ti
schen K räften  tä tig  werden, sind deshalb zu r V erant
w ortung  zu ziehen. Der A ngeklagte h a t nach Ansicht 
des Senats den Tatbestand des A rtikels 6 in objek
tive r und subjektiver H insicht erfü llt und w ar daher 
nach dieser G esetzesbestim m ung zur strafrechtlichen 
V erantw ortung zu ziehen.
Dem A nträge der V erteidigung, den A ngeklagten aus 
§ 130 a  Abs. 2 StGB zu verurteilen, w urde nicht s ta t t 
gegeben, da eine B estrafung  aus diesem Gesetz keines
wegs der G esellschaftsgefährlichkeit der H andlung des 
A ngeklagten gerecht geworden w äre und Bekundung 
von V ölkerhaß nicht un te r einem solchen Tatbestand 
subsum iert w erden kann.
N ach A bw ägung aller U m stände, der Persönlichkeit des 
A ngeklagten sowie der G esellschaftsgefährlichkeit 
seiner H andlungen hielt der Senat die von dem Ver
tre te r  der Anklagebehörde bean trag te  S trafe von einem 
Ja h r  und sechs M onaten Zuchthaus als erzieherische 
M aßnahm e fü r  ausreichend und erkannte an tragsge
m äß.
Als notwendige Folge dieser V erurteilung w aren ihm 
außerdem  die Beschränkungen des A rtikels 6 A bsatz 3 
der V erfassung der DDR aufzuerlegen.

A uf die erkannte S trafe w urde dem A ngeklagten die 
erlittene U ntersuchungshaft gem äß § 219 StPO  in voller 
Höhe angerechnet.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 353 StPO.
gez. P rü te r  gez. B auer gez. Muhs
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Der A ngeklagte w ird wegen Vergehens gegen § 3, 10 
der V erordnung zum Schutze der Jugend zu einer Ge
fängn isstra fe  von

1 (einem) M onat
und wegen Vergehens nach § 9 der W StrVO in Verbin
dung m it der A nordnung über die Ein- und A usfuhr 
von Zahlungsm itteln zu einer G eldstrafe von 75,— DM 
verurteilt.
Die U ntersuchungshaft seit dem 1. F eb ruar 1956 w ird 
auf die erkann te F re iheitsstrafe  angerechnet. Die 
Kosten des V erfahrens w erden dem  A ngeklagten auf- 
erlegt.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Auch die m it größerem  Kostenaufwand A nfang dieses 
Jah res  in W est-Berlin durchgeführte Grüne Woche ver
folgte keinen anderen Zweck, als ein Sammelbecken 
fü r  Menschen aus der DDR zu sein, die entweder in den 
D iensten der W est-Berliner Spionage- oder A genten
organisationen stehen oder aber die bereit und willens 
sind, sich fü r  diese V erbrecherorganisation anwerben 
zu lassen. Jedem  einsichtigen Menschen ist es offen
kundig, daß die Grüne Woche in W est-Berlin oder fü r  
W est-Berlin eine w irtschaftliche Bedeutung überhaupt 
n icht hat. W est-Berlin h a t weder Landw irtschaft noch 
ein nennensw ertes H interland, in dem die au f der 
Grünen Woche aufgestellten  landw irtschaftlichen 
M aschinen und P rodukte abgesetzt w erden können. 
Ih re V eransta lter wissen ganz genau, daß alle dort ge
zeigten M aschinen und P rodukte nur im Rahm en eines 
innerdeutschen H andelsabkom m ens in das Gebiet der 
DDR eingeführt werden können. D aß die Grüne Woche 
ein groß angelegter Versuch war, Menschen aus der 
DDR fü r  die Spionage anzuwerben, erg ib t sich schon 
allein daraus, daß m an fü r  die Besucher aus der DDR 
besondere Stände m it der A ufschrift „F ü r Ostbewohner“ 
eingerichtet hatte, an  denen m an ihnen gegen Vorlage 
des Personalausw eises eine E in tr ittsk a rte  fü r eine M ark 
der D-Notenbank aushändigte, und ferner jedem  Be
sucher kostenlos 3 P akete  Nägel aushändigte. F erner 
w erden den Besuchern H etzzeitschriften in die Hand 
gegeben, die einen deutlichen faschistischen oder mili
taristischen  Inhalt haben und zu Rassen- und Völker
hetze auffordern. D er A ngeklagte besuchte diese A us
ste llung ..........
Am  27. Ja n u a r fuh r er nach Berlin, um  sich E rsa tz 
teile fü r  einen M otor zu beschaffen. Bei dieser Gelegen
heit besuchte er auch die Grüne Woche. H ier bekam  er 
neben Prospekten  auch eine H etzzeitschrift „Der T ag “ 
ausgehändigt. E r  empfing ferner auch ein P aket Nägel. 
Am  nächsten T ag  kaufte  er in W est-Berlin gegen M ark 
der deutschen N otenbank eine Tafel Schokolade, ein 
Päckchen K akao und eine Dose Nivea-Creme. Hierbei 
will er insgesam t 14 DM ausgegeben haben.
N ach diesem Sachverhalt w ar festzustellen, daß der 
A ngeklagte a )  gegen § 3 und 10 der VO zum  Schutze
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